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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Markus Kurth, Josef Philip Winkler,
 Katja Dörner,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/8654 –

 Das Asylbewerberleistungsgesetz – Kinder im Leistungsbezug

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Asylsuchende,  geduldete  und  ausreisepflichtige  Personen  sowie  solche  mit
 einer  Aufenthaltserlaubnis  aus  humanitären  Gründen  erhalten  monatliche
 Leistungen  im  Wert  von  224,97  Euro,  sofern  sie  volljährig  sind  (§  3  des  Asyl-
 bewerberleistungsgesetzes  –  AsylbLG).  Von  diesem  Betrag  müssen  sie  vier
 Jahre  lang  leben,  bevor  sie  einen  Anspruch  auf  ein  soziokulturelles  Existenz-
 minimum  in  Höhe  von  monatlich  374  Euro  haben.  Die  Leistung  nach  §  3
 AsylbLG  blieb  seit  der  Einführung  des  Asylbewerberleistungsgesetzes  im
 Jahre  1993  unverändert  und  dies,  obwohl  das  Gesetz  eine  jährliche  Anpassung
 des  Betrages  an  die  tatsächlichen  Lebenshaltungskosten  zum  1.  Januar  eines
 Jahres zwingend vorsieht.

 Kinder  erhalten  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz  je  nach  Alter  monat-
 liche  Leistungen  im  Wert  von  133  bis  199  Euro.  Auch  diese  Beträge  wurden
 in  nun  bald  20  Jahren  nie  an  die  Preissteigerung  angepasst.  Leistungen  nach
 dem  Bildungs-  und  Teilhabepaket  werden  nur  auf  freiwilliger  Basis  von  ein-
 zelnen  Kommunen  erbracht.  Auch  Kinder  haben  erst  dann  einen  Anspruch  auf
 das  soziokulturelle  Existenzminimum  sowie  auf  Leistungen  nach  dem  Bil-
 dungs-  und  Teilhabepaket,  wenn  sie  über  einen  Zeitraum  von  mehr  als  vier
 Jahren  in  Deutschland  leben.  Umfangreiche  Regelungen  –  wie  die  einge-
 schränkte  Anspruchsberechtigung  nach  §  1a  AsylbLG  oder  die  Auflösung  des
 Individualanspruchs  nach  §  2  Absatz  3  AsylbLG  –  können  dazu  führen,  dass
 Kinder  deutlich  länger  als  vier  Jahre  auf  die  regulären  Leistungen  zur  Exis-
 tenzsicherung warten müssen.

 Eine  solch  gravierende  materielle  und  finanzielle  Schlechterstellung  von  asyl-
 suchenden,  geduldeten  und  ausreisepflichtigen  Personen  sowie  von  solchen
 mit  einer  Aufenthaltserlaubnis  aus  humanitären  Gründen  ist  aus  menschen-
 rechtlichen  Gründen  äußerst  problematisch.  In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass
 viele  dieser  Personen  langfristig  im  Land  bleiben  werden,  ist  diese  Schlechter-
 stellung  auch  volkswirtschaftlich  bedenklich.  So  werden  etwa  Kinder  zu  den
 Verlierern  von  morgen,  da  ihnen  über  Jahre  hinweg  eine  echte  soziokulturelle
 Teilhabe verwehrt wird.

 Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  fordert  seit  langem  die  Abschaf-
 fung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Bundestagsdrucksache 17/1428).
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  vom
 27.  Februar 2012 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Die  Bundesregierung  hat  mittlerweile  erkannt,  dass  zumindest  die  Festsetzung
 der  Leistungssätze  nach  dem  AsylbLG  nicht  den  Anforderungen  des  Bundes-
 verfassungsgerichtsurteils  vom  9.  Februar  2010  zur  Berechnung  des  soziokul-
 turellen  Existenzminimums  entspricht  (BVerfG  1  BvL  1/09).  In  einer  Stel-
 lungnahme  vom  22.  Juli  2010  an  das  Bundesverfassungsgericht  zum  Verfah-
 ren  der  verfassungsrechtlichen  Prüfung  der  Leistungssätze  nach  dem  AsylbLG
 vor  dem  Bundesverfassungsgericht  (BVerfG  1  BvL  10/10)  merkt  die  Bundes-
 regierung  an,  dass  sie  Gespräche  mit  den  Ländern  eingeleitet  habe  mit  dem
 Ziel,  bis  Ende  2011  gemeinsame  Eckpunkte  zu  erarbeiten,  auf  deren  Grund-
 lage  ein  Gesetzentwurf  erstellt  würde.  Solche  Eckpunkte  liegen  auch  nun  zwei
 Jahre nach dem Regelsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht vor.

 1.  Konnten  sich  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  (BMAS)  und
 die  beteiligten  Länder  bei  ihrem  Treffen  am  8.  Februar  2012  auf  gemein-
 same Eckpunkte verständigen?

 Wenn ja, wie lauten diese?

 Wenn nein, welche Punkte sind konsentiert, und welche noch strittig?

 Die  Bundesregierung  führt  vertrauliche  Gespräche  mit  den  Ländern,  um  ge-
 meinsame  Eckpunkte  zu  erarbeiten,  die  Grundlage  für  eine  gesetzliche  Rege-
 lung  sein  können.  Der  Meinungsbildungsprozess  ist  noch  nicht  beendet,  die
 Gespräche werden fortgesetzt.

 2.  Wie  lautet  der  genaue  Zeitplan  zur  Erstellung  und  Einbringung  eines  ent-
 sprechenden Gesetzentwurfs?

 Die  Bundesregierung  überprüft  derzeit  die  Leistungen  nach  §  3  AsylbLG  unter
 Beachtung  des  Urteils  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  9.  Februar  2010
 (Az.  BvL  1/09,  3/09,  4/09).  Sobald  die  Prüfung  abgeschlossen  ist,  wird  die
 Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen.

 3.  Zu  welchen  Ergebnissen  kommt  die  Umfrage  zum  Sachleistungsprinzip,
 die das BMAS zusammen mit den Länden durchführte?

 Die  Ergebnisse  der  Umfrage  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales
 zur  Gewährungspraxis  in  den  Ländern  werden  im  Rahmen  der  derzeit  laufen-
 den Gespräche mit den Ländern erörtert.

 4.  Warum  wurden  die  Leistungen  nach  §  3  AsylbLG  auch  zum  1.  Januar  2012
 entgegen  der  gesetzlichen  Bestimmung  des  §  3  Absatz  3  AsylbLG  nicht
 neu festgesetzt?

 Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

 5.  Wie viele Kinder erhalten derzeit Leistungen nach §  3 AsylbLG?

 Ende  2009  erhielten  nach  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  24  338  Kin-
 der  und  Jugendliche  im  Alter  von  bis  zu  17  Jahren  Leistungen  nach  §  3
 AsylbLG. Neuere Zahlen liegen nicht vor.
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6.  Welche  Länder  und  Kommunen  haben  ihre  Sozialämter  bislang  angewie-
 sen,  das  Bildungs-  und  Teilhabepaket  gemäß  §  6  AsylbLG  auch  solchen
 Kindern bereitzustellen, die Leistungen nach §  3 AsylbLG erhalten?

 7.  Wie  viele  nach  §  3  AsylbLG  anspruchsberechtigten  Kinder  erhalten  keine
 Leistungen  aus  dem  Bildungs-  und  Teilhabepaket,  da  die  entsprechenden
 Sozialämter  bislang  keine  Weisungen  der  Länder  und  Kommunen  erhiel-
 ten?

 Die  Bundesregierung  verfügt  über  keine  –  über  die  Darstellung  der  Gewäh-
 rungspraxis  in  den  Ländern  in  der  Ausschussdrucksache  17(11)715  des  Aus-
 schusses  für  Arbeit  und  Soziales  des  Deutschen  Bundestages  vom  22.  Novem-
 ber  2011  hinausgehenden  –  Erkenntnisse  über  die  Gewährungspraxis  in  den
 Ländern und Kommunen.

 8.  Wie  viele  dieser  Kinder  sind  derzeit  gemäß  §  1a  AsylbLG  nur  einge-
 schränkt anspruchsberechtigt?

 9.  Wie  viele  Kinder  erhalten  derzeit  nur  deshalb  keine  Hilfe  zum  Lebensun-
 terhalt  nach  §  2  AsylbLG  in  Verbindung  mit  dem  Zwölften  Buch  Sozial-
 gesetzbuch  (SGB  XII),  weil  Zeiten  eingeschränkter  Anspruchsberechti-
 gung nicht auf die Vorbezugszeit von vier Jahren angerechnet werden?

 10.  Wie  viele  Kinder  erhalten  derzeit  nur  deshalb  keine  Hilfe  zum  Lebens-
 unterhalt  nach  §  2  AsylbLG  in  Verbindung  mit  dem  SGB  XII,  weil  nicht
 mindestens  ein  Elternteil  in  der  Haushaltsgemeinschaft  eben  diese  Leis-
 tungen erhält (§  2 Absatz 3 AsylbLG)?

 11.  Wie  viele  Kinder  erhalten  derzeit  nur  deshalb  keine  Hilfe  zum  Lebens-
 unterhalt  nach  §  2  AsylbLG  in  Verbindung  mit  dem  SGB  XII,  weil
 gleichartige  Sozialleistungen  wie  nach  dem  Zweiten  Buch  Sozialgesetz-
 buch  und  Leistungen  gemäß  §  2  Absatz  1  AsylbLG  nicht  auf  die  Vorbe-
 zugszeit angerechnet werden?

 12.  Über  welchen  Zeitraum  befinden  sich  die  Kinder  aus  den  in  den  Fragen  9
 bis  11  genannten  Gründen  noch  immer  im  Leistungsbezug  gemäß  §  3
 AsylbLG?

 Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 13.  Wie  viele  Kinder  erhalten  derzeit  nur  deshalb  keine  Hilfe  zum  Lebensun-
 terhalt  nach  §  2  AsylbLG  in  Verbindung  mit  dem  SGB  XII,  weil  sie  jün-
 ger  als  vier  Jahre  sind  und  somit  die  Anspruchsvoraussetzungen  der  Vor-
 bezugszeit nicht erfüllen?

 Das  Statistische  Bundesamt  verfügt  lediglich  über  Daten  für  die  Altersgruppen
 0  bis  2  Jahre  und  3  bis  6  Jahre.  Danach  erhielten  Ende  2009  753  Kinder  im
 Alter  von  0  bis  zu  2  Jahren  Leistungen  nach  §  2  AsylbLG.  Gleichzeitig  erhiel-
 ten  5  105  Kinder  im  Alter  von  0  bis  zu  2  Jahren  Leistungen  nach  §  3  AsylbLG.
 Bei  den  3-  bis  6-Jährigen  lag  Ende  2009  die  Zahl  der  Leistungsempfänger  nach
 §  2  AsylbLG  bei  2  785  Kindern  und  nach  §  3  AsylbLG  bei  5  764  Kindern.
 Neuere Zahlen liegen nicht vor.

 In  dieser  Statistik  wird  allerdings  nicht  erhoben,  ob  Kinder  nur  deshalb  keine
 Hilfe  zum  Lebensunterhalt  nach  §  2  AsylbLG  erhalten,  weil  sie  jünger  als  4  Jahre
 sind.
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